
Gemeinde Barleben 
Der Bürgermeister 
 
 

B E S C H L U S S V O R L A G E  
 

 
BV-0028/2016 

öffentlich 
 

Amt: Regiebetriebe 
Naherholung/Sportstätten 

 Datum: 19.04.2016 

Bearbeiter: Heidrun Gehrmann  Aktenzeichen:  

 
 
 

Beschlussvorschlag: Abstimmungsergebnis: 

Gremien: Datum: TOP: angen. abgel. geänd. angen. abgel enthal. 

Betriebsausschuss 
Wohnungswirtschaft 

08.06.2016  x - - 5 0 0 

Ortschaftsrat Barleben 09.06.2016  x - - 12 0 1 

Hauptausschuss 16.06.2016  x - - 7 0 0 

Gemeinderat 20.06.2016  x - - 14 0 0 

 
 

vom Mitwirkungsverbot nach §33 KVG LSA betroffen: 
  

 
Mitzeichnung der Ämter / Bereiche: 
Hauptamt 
(HA) 

Finanzen 
(FIN) 

Bauamt 
(BA) 

Serviceamt 
(SV) 

Unternehmer-
büro (UB) 

Regiebetriebe 
(RB) 

Justiziar 
(JU) 

EB WoWi 
(EB) 

 
 
Gegenstand der Vorlage: 
Verkauf von Grundstücken - Rücknahme der Beschlussvorlage 0012/2015 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat beschließt die Aufhebung des Beschlusses zur BV 0012/2015 
- Zuschlagserteilung an die Yo Yo Grundstücksgesellschaft für den Kauf des 
Grundstücks Burgenser Straße 4 und einer Teilfläche Burgenser Straße 5. 
Nach Aufhebung des Beschlusses erfolgt die sofortige Neuausschreibung. 
 

 
 
 
 
 
 
K e i n d o r f f        Siegel 



 
Sachverhalt 
Am 12.03.2015 erteilte der Gemeinderat der YoYo Grundstücksgesellschaft den Zuschlag für 
den Kauf des Grundstücks Burgenser Straße 4 in der Gemarkung Barleben, Flur 16, 
Flurstück 1857 mit einer Fläche von 882 m² und Burgenser Straße 5 (hier Teilfläche) in der 
Gemarkung Barleben, Flur 16, Flurstück 1858 mit einer Fläche von 647 m² (BV-0012/2015). 
Trotz intensiver Bemühungen seitens des Bewerbers ist es nicht gelungen, das ursprünglich 
angedachte Nutzungskonzept zu realisieren. 
Mit Schreiben vom 07.03.2016 trat die YoYo Grundstücksgesellschaft mbH von ihrem 
Kaufangebot zurück. Schlussfolgernd hieraus macht sich die Aufhebung des Beschlusses 
zur BV 0012/2015 durch den Gemeinderat notwendig. 
Nach Aufhebung des Beschlusses wird eine Neuausschreibung erfolgen. 
 
 
Begründung für Status „nicht öffentlich“: - 
 
 
Rechtsgrundlage 
 § 45 Abs. 1 KVG LSA. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 
Kosten der Bearbeitung in EUR 
 

 
«20,00» 
 

    
 

Kosten der Maßnahme 
 

 JA   NEIN 
1) 2) 3) 4) 
Gesamtkosten der 
Maßnahmen 
(Beschaffungs-
/Herstellungskosten) 

Jährliche Folgekosten/ -lasten Finanzierung Einmalige oder jährliche 
Haushaltsbelastung 
(Mittelabfluss/Kapitaldienst/ 
Folgelasten oder 
kalkulatorische Kosten) 

 
 

 Eigenanteil
 Objektbezogene                                       
 Einnahmen 
 

 

  (i.d.R.=                 (Zuschüsse/ 
Kreditbedarf)           Beiträge) 

 

    

      €      €                         €      € 

 

im Ergebnishaushalt 
 JA 
 NEIN 

im Finanzhaushalt 
 JA 
 NEIN 

 betreffende  
Buchungsstelle 
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